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Anhörung des Gesundheitsausschusses am 16. März 2005 - Anträge der Fraktionen 
der FDP und CDU/CSU 
 
Sehr geehrter Herr Kirschner, 
 
Bezug nehmend auf die mit Schreiben vom 25. Februar 2005 übermittelten Anträge der 
Fraktionen der FDP und CDU/CSU nehmen wir zu den den zahnärztlichen Bereich tangie-
renden Punkten wie folgt Stellung: 
 
1. Beseitigung der Altersgrenze für Vertragsärzte - BT - Drs. 15/940 -  

Den Antrag der FDP, die Altersgrenze für Vertragsärzte ersatzlos zu streichen, können 
wir nachdrücklich unterstützen. Wie von der FDP-Bundestagsfraktion ausgeführt, haben 
sich die tatsächlichen Bedingungen seit dem Inkrafttreten des Gesundheitsstrukturge-
setzes 1993 nachhaltig verändert. Die in der seinerzeitigen Gesetzesbegründung ange-
führten Argumente für eine Altersbegrenzung für Vertragsärzte und Vertragszahnärzte 
von 68 Jahren überzeugen aktuell noch weniger als zum Zeitpunkt des Inkrafttreten des 
Gesetzes. Von einer "Überversorgung an Vertragsärzten", der man nicht anders als mit 
einer Altersbegrenzung "Herr werden kann", kann überhaupt keine Rede sein. In vielen 
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ländlichen Bereichen herrscht akuter Arztmangel, der nicht zuletzt dadurch verursacht 
wurde, dass Ärzte wegen schlechter Arbeitsbedingungen in der Praxis in die freie Wirt-
schaft oder in das benachbarte Ausland abwandern. 
 
Nach unserer Auffassung war das für die Begründung der Altersgrenze von 68 Jahren 
immer wieder herangezogene Argument, man müsse "Ausgabenzuwächse durch eine 
Eindämmung der Ärztezahlen" verhindern, für den zahnärztlichen Bereich zu keinem 
Zeitpunkt relevant, da zahnärztliche Leistungen in aller Regel vom Patienten nur dann 
nachgefragt werden, wenn hierfür ein Grund besteht. 
 
Im Übrigen vertritt der Freie Verband Deutscher Zahnärzte nach wie vor die Auffassung, 
dass die Höchstaltersgrenze von 68 Jahren sowohl die grundgesetzlich geschützte Be-
rufsfreiheit als auch die Eigentumsgarantie massiv verletzt und damit verfassungswidrig 
ist. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den beigefügten Artikel von Professor 
Dr. Helge Sodan/FU Berlin, der 1998 in der Zeitschrift des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte "Der Freie Zahnarzt" erschienen ist und der uneingeschränkt aktu-
ell ist.  
 

2. Freie Wahl der Kostenerstattung in der GKV - Drucksache 15/3511 - 
Den Antrag der FDP-Fraktion, den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung 
die uneingeschränkte Option zu ermöglichen, Kostenerstattung statt der Sach- oder 
Dienstleistung für einzelne Bereiche oder auch für alle Bereiche wählen zu können, fin-
det unsere uneingeschränkte Unterstützung. Das bisherige Wahlrecht des Patienten, 
Kostenerstattung zu wählen, ist mit derartigen gesetzgeberischen Hürden versehen, 
dass es für den Patienten nur im Ausnahmefall möglich sein wird, eine Behandlung ge-
gen Kostenerstattung durchführen zu lassen. Hauptgrund ist, dass der Patient die Kos-
tenerstattung für den gesamten ambulanten Bereich wählen muss und kein Wahlrecht 
hat, die Kostenerstattung für eine bestimmte ärztliche oder zahnärztliche Leistung zu 
wählen. Bei der Inanspruchnahme von Kostenerstattung ist der Patient darüber hinaus 
in aller Regel auf die Behandlung durch Vertragsärzte und Vertragszahnärzte be-
schränkt.  
 
Nach unserer Auffassung müssen diese künstlich aufgebauten gesetzgeberischen Hür-
den ersatzlos fallen. Der Patient muss frei entscheiden können, welchen Arzt oder 
Zahnarzt er in Anspruch nimmt, egal ob es sich um einen Vertragsarzt oder Privatarzt 
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bzw. Privatzahnarzt handelt. Der Patient muss darüber hinaus das Recht haben, nur für 
einen bestimmten Leistungsbereich Kostenerstattung zu wählen.  
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Mit der Liberalisierung der Möglichkeiten, Kostenerstattung zu wählen, wird auch eine in 
keiner Weise haltbare Inländerdiskriminierung der deutschen Patienten beseitigt. Nach 
der aktuellen Gesetzeslage kann der Patient ohne Genehmigung ambulante ärztliche  
oder zahnärztliche Leistungen im EU-Ausland in Anspruch nehmen, egal ob es sich bei-
spielsweise um einen Vertragszahnarzt oder Privatzahnarzt handelt. Im Inland ist der 
gleiche Patient jedoch in seiner freien Arztwahl beschränkt, wofür keine vernünftigen 
Gründe ersichtlich sind. Insgesamt können wir den Antrag der FDP-Fraktion deshalb nur 
ausdrücklich begrüßen. 

 
3. Wirkungen und Nebenwirkungen des GKV-Modernisierungsgesetzes - Kritische 

Bestandsaufnahme - Drucksache 15/4135 
Vor dem Hintergrund, dass auch nach unserer Auffassung die Regelungen des von ei-
ner "Großen Koalition" verabschiedeten GKV-Modernisierungsgesetzes dringend einer 
kritischen Bestandsaufnahme bedürfen, sehen wir die Initiative als einen Schritt, um ek-
latante Unzulänglichkeiten des GMG zu beseitigen. Auch wenn sich der Antrag der 
CDU/CSU nicht mit einer unseres Erachtens erforderlichen grundsätzlichen Umgestal-
tung unseres Gesundheitswesens befasst, sondern versucht, das verabschiedete GMG 
"zu verbessern", gibt es positive Ansätze. Begrüßenswert ist unseres Erachtens, dass 
überlegt wird, Elemente wie "Beitragsrückerstattung" und "Selbstbehalte" für alle Versi-
cherten einzuführen. Positiv ist u.E. auch, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, 
zu prüfen, ob die freie Wahl der Kostenerstattung für einzelne ambulante Leistungsbe-
reiche eröffnet wird.  
 
Wir hoffen insbesondere, dass die von der FDP gestellten Anträge bezüglich der Aufhe-
bung der Altersgrenze und freien Wahl der Kostenerstattung realisiert werden.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
(Dr. Wilfried Beckmann) 
 
 
Anlage 
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